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Messgeräterichtlinien und Eichrechtliche Vorschriften METRONA
für Wasser-, Wärme- und Kältezähler

Gesetzliche Grundlagen zur Zulassung der Messgeräte

Messgeräte, die im geschäftlichen Verkehr eingesetzt werden, müssen zugelassen sowie mit einer Erst­
eichung oder Konformitätserklärung (Erklärung dazu s. u.) versehen sein. Geschäftlicher Verkehr liegt 
dann vor, wenn die Messergebnisse von Wärme-, Wasser- und Kältezählern zur verbrauchsabhängigen 
Abrechnung der Heiz-, Kühl-, Warmwasser- und Kaltwasserkosten herangezogen werden, so z. B. zwi­
schen Hauseigentümer und Mietern oder innerhalb einer Eigentümergemeinschaft.

Wasser- und Wärmezähler unterliegen seit dem 30. Oktober 2006 den Anforderungen der europäischen 
Messgeräterichtlinie MID. Die MID schreibt die Prüfung und Zertifizierung der Messgeräte durch eine 
Benannte Stelle vor. Durch diese erfolgt eine Konformitätsbewertung des Gerätes mit anschließender 
Konformitätserklärung und Prüfbescheinigung des Gerätes.

Wasser- und Wärmezähler, die vor dem 30. Oktober 2006 eine nationale Bauartzulassung durch die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB erhalten haben, behalten diese bis zum 30. Oktober 2016. 
Danach gelten nur noch die MID-zugelassenen Zähler. Kältezähler behalten und erhalten auch über die­
sen Zeitraum hinaus eine nationale Bauartzulassung durch die PTB. 

Die Bauartzulassungen werden im Gesetz über Mess- und Eichwesen (Eichgesetz) in seiner letzten Än­
derung vom 3. Juli 2008 sowie in der Übergangsregelung zur 4. Verordnung der Änderung der Eichord­
nung vom 8. Februar 2007 grundsätzlich geregelt und durch die Vergabe eines am Gerät angebrachten 
Zulassungszeichens dokumentiert. 

Beispiele für eine Prüfbescheinigung und Bauartzulassungen

 

Eichung der Messgeräte

Alle nach MID zugelassenen Geräte erhalten eine EG-Kennzeichnung. Damit gelten sie in Deutschland 
als erstgeeicht. Die EG-Kennzeichnung ist auf dem Gehäuse des Gerätes angebracht.

Geräte mit Bauartzulassung nach PTB  werden in Deutschland von den Eichbehörden oder von staatlich 
anerkannten Prüfstellen gemäß den Vorgaben des Eichgesetzes sowie der Eichordnung erstgeeicht und 
mit einer Eichmarke oder Eichplakette gekennzeichnet, die auf dem Zählergehäuse angebracht ist. 

Die vorsätzliche oder fahrlässige Verwendung oder Bereithaltung von Messgeräten ohne oder mit ungül­
tiger Eichung ist eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 19 Abs. 1 Eichgesetz, die mit einer Geldbuße bis zu 
10.000,- Euro geahndet werden kann. Dies gilt selbst dann, wenn sich Hauseigentümer und Mieter bzw. 
die Wohnungseigentümer innerhalb einer Eigentümergemeinschaft auf die Verwendung nicht geeichter 
oder eichungültiger Geräte geeinigt haben. Messgeräte, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, 
können darüber hinaus eingezogen werden.

Für die Einhaltung der eichrechtlichen Vorschriften sind die Eichbehörden der Länder zuständig. 

MID-Richtlinie:

Nummer der  
EU-Prüfbescheinigung

Nationale Bauartzulassung:

Zulassungszeichen 
Deutschland

Nationale Bauartzulassung:    

EWG-Zulassungszeichen

DE-07MI004-PTB027
D 99
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Konformitätsbewertete Geräte erkennt man an der EG-Kennzeichnung.

Beispiel:

 

Die Zahlenangabe in der Mitte bildet die Endziffer des Jahres der Kennzeichnung und somit den Beginn 
der Ersteichungsperiode. Geeichte und nachgeeichte sowie beglaubigte Geräte erkennt man am Haupt­
stempel der Prüfstelle.

Beispiele:

 

Eichgültigkeit und Eichdauer

In der Übergangsregelung zur 4. Verordnung der Änderung der Eichordnung vom 8. Februar 2007 wird 
die Gültigkeitsdauer der Eichung für Wärme-, Kälte- und Wasserzähler festgelegt. Sie beträgt für:

•	 Kaltwasserzähler, mechanisch	 6 Jahre

•	 Kaltwasserzähler, elektronisch	 5 Jahre

•	 Warmwasserzähler, mechanisch und elektronisch	 5 Jahre

•	 Wärmezähler	 5 Jahre

•	 Kältezähler	 5 Jahre

Bei Geräten mit EG-Kennzeichnung beginnt die Eichgültigkeit mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Kennzeichnung angebracht wurde. Dieser von § 12 Abs. 1a Eichordnung abweichenden Rege­
lung hat das BMWi zugestimmt. Nach Ablauf der Frist müssen die Geräte nach einer Aufbereitung durch 
Eichämter oder anerkannte Prüfstellen nachgeeicht und eichtechnisch gekennzeichnet werden oder sind 
durch neue Geräte mit EG-Kennzeichnung zu ersetzen.

Bei Geräten mit Bauartzulassung beginnt die Eichgültigkeit mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das 
Gerät geeicht wurde. Nach Ablauf der Frist müssen die Geräte nach einer Aufbereitung durch Eichämter 
oder anerkannte Prüfstellen nachgeeicht und eichtechnisch gekennzeichnet werden oder sind durch 
neue Geräte mit Ersteichung zu ersetzen.Die Gültigkeit der EG-Kennzeichnung oder Eichung erlischt 
vorzeitig, wenn das Messgerät die Verkehrsfehlergrenzen nicht mehr einhält, ein Eingriff z. B. durch Öff­
nung des Gehäuses oder Zerstörung der Plomben vorgenommen wurde oder die Kennzeichnung un­
kenntlich, entwertet oder vom Messgerät entfernt ist.
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Benannte Stelle

Jahr der Konformitätserklärung, mit dem Rang einer Ersteichung
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